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►AKTUELL: JAHRESSTEUERGESETZ 2018 SPRICHT BÜRGER UND UNTERNEHMEN KAUM IN DER BREITE AN

Das Jahressteuergesetz heißt in diesem Jahr „Gesetz 
zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften.“ Gegenüber 
dem Referentenentwurf vom Juni 2018 haben sich 
Inhalt und Bezeichnung deutlich verändert. Der 
Bundesrat hat hierzu in der Sitzung vom 21.09.2018 
seine Stellungnahme abgegeben. Das Ziel ist ein Be-
schluss im Bundestag vom 09.11.2018.  
Anders als der Name des Gesetzes es erwarten lässt, 
stehen in ihrer wirtschaftlichen Wirkung nun Ände-
rungen der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge im Vordergrund. Entlastun-
gen zwischen 275 und 635 Mio. € pro Jahr werfen die 
Frage auf, zu wessen Nutzen hier erhebliche Min-
dereinnahmen in Kauf genommen werden sollen. 
Konsequent und bereits bekannt sind Regelungen 
zur rückwirkenden Anwendung der Sanierungs-
klausel, zur Streichung des rechtswidrigen Verlust-

wegfalls bei einem Anteilseignerwechsel an Kapital-
gesellschaften zwischen 25 % und 50 % und zur Be-
handlung von Beitragsrückerstattungen bei Versi-
cherungen. Als fiskalisch wirkungsneutral eingestuft 
wird die wichtige Regelung zur Haftung der Betrei-
ber elektronischer Marktplätze für die Umsatzsteuer 
der über die Marktplätze initiierten Lieferungen. 
Insgesamt erzeugt die steuerpolitische Prioritäten-
setzung in Berlin aus meiner Sicht ein sehr gemisch-
tes Bild. In der Wirksamkeit vor sinnvolle und not-
wendige, aber eher handwerkliche Maßnahmen wird 
eine substanzielle Fördermaßnahme gestellt, nämlich 
für E-Dienstwagen, die mit Blick auf Zielgruppe und 
Nutzen sehr fragwürdig sein dürfte. Andere Vor-
schläge, die auf breiter wirkende Entlastungen ge-
zielt hätten, blieben bislang weitgehend ungehört. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass sie als baye-
rische Wahlkampftaktik gelten – inhaltlich schlecht 
sind sie aus diesem Grund allerdings keineswegs. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG OKTOBER UND NOVEMBER 2018 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.10.2018 12.11.2018 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.10.2018 12.11.2018 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.10.2018 15.11.2018 

Gewerbesteuer – 15.11.2018 

Grundsteuer – 15.11.2018 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 19.11.2018 

Sozialversicherung4 26.10.2018 28.11.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 



PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF OKTOBER 2018 
  SEITE 2 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Verschmelzung nach Forderungsverzicht gegen 
Besserungsschein kann verdeckte Gewinnaus-
schüttung auslösen 
Verzichtet der Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft gegenüber seiner vermögenslosen und inakti-
ven Gesellschaft gegen Besserungsschein auf eine 
Darlehensforderung, muss die Kapitalgesellschaft 
diese gewinnerhöhend ausbuchen. Wird die Kapi-
talgesellschaft (übertragende Rechtsträgerin) an-
schließend auf eine finanziell gut ausgestattete 
Schwesterkapitalgesellschaft (übernehmende Rechts-
trägerin) verschmolzen und tritt dadurch der Besse-
rungsfall ein, muss die übernehmende Rechtsträge-
rin die Verbindlichkeit gewinnmindernd passivieren. 
Ist die Schuldübernahme ausschließlich durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst, ist die Gewinn-
minderung außerbilanziell durch verdeckte Gewinn-
ausschüttung zu korrigieren. Der steuerliche Gewinn 
darf durch die Wiedereinbuchung der Verbindlich-
keit nicht gemindert werden. Die Schuldübernahme 
ist z. B. ausschließlich durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst, wenn die Verschmelzung der 
übertragenden Rechtsträgerin als „leere Hülle“ mit 
der Belastung der zu erfüllenden Verbindlichkeiten 
bei Eintritt des Besserungsfalls nur den Zweck ge-
habt hat, die Verbindlichkeiten aus der Besserungs-
abrede durch die solvente übernehmende Rechtsträ-
gerin zugunsten der Gesellschafter zu übernehmen. 

Zuordnung des verrechenbaren Verlusts bei un-
entgeltlicher Übertragung eines Kommanditanteils 
Überträgt ein Kommanditist seine Beteiligung an 
einer Kommanditgesellschaft unentgeltlich, geht der 
verrechenbare Verlust auf den Übernehmer über. 
Dies gilt unabhängig davon, ob ein Kommanditanteil 
im Ganzen oder nur teilweise übertragen wird. 
Überträgt der Kommanditist nur einen Teil seiner 
Beteiligung, geht der verrechenbare Verlust auch nur 
anteilig auf den Übernehmer über. Voraussetzung 
für einen Übergang des verrechenbaren Verlusts ist 
jedoch, dass dem Übernehmer auch das Gewinnbe-
zugsrecht (Anspruch auf künftige anteilige Zutei-
lung des Gewinns) aus dieser Beteiligung zusteht. 
Die Übernahme eines negativen Kapitalkontos steht 
der Annahme der Unentgeltlichkeit nicht entgegen. 
An einer Entgeltlichkeit fehlt es, wenn die anteiligen 
stillen Reserven einschließlich eines Geschäftswerts 
das übernommene negative Kapitalkonto überstei-
gen. Der verrechenbare Verlust mindert die Gewin-
ne, die dem Kommanditisten in späteren Jahren zu-
zurechnen sind. Ist folglich im Zuge einer unentgelt-
lichen Anteilsübertragung das Gewinnbezugsrecht 
anteilig übergegangen, besteht insoweit die Ver-
pflichtung, künftige Gewinne zum Auffüllen des 
negativen Kapitalkontos zu verwenden. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verkauf von Champions-League-Finaltickets un-
terliegt nicht der Einkommensteuer 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschie-
den, dass ein Gewinn aus dem Verkauf kontingen-
tierter und damit hochpreisiger Eintrittskarten nicht 
einkommensteuerbar ist. 
Ein Ehepaar hatte zwei Eintrittskarten für das Finale 
der Champions-League 2015 in Berlin zugelost be-
kommen. Sie veräußerten diese über eine Ticket-
plattform im Internet, nachdem feststand, dass keine 
deutsche Mannschaft das Finale erreicht hatte. Aus 
dem Verkauf erzielten sie einen Gewinn von 2.500 €. 
Das Finanzamt wollte diesen Gewinn als privates 
Veräußerungsgeschäft besteuern. 
Hiergegen wehrte sich das Ehepaar erfolgreich. Das 
Finanzgericht ordnete die Tickets als Wertpapiere 
ein, deren Veräußerung seit 2009 nicht mehr als pri-
vates Veräußerungsgeschäft zu erfassen ist. Wert-
steigerungen von Wertpapieren werden seit 2009 
durch im Einkommensteuergesetz konkret beschrie-
bene Tatbestände erfasst. Allerdings unterfällt die 
Ticketveräußerung keinem dieser Tatbestände. Ins-
besondere liegt keine Veräußerung einer Kapitalfor-
derung vor. In einer Eintrittskarte ist nicht der An-
spruch auf Geld enthalten, sondern der Zutritt zu 
einer Veranstaltung. Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden. 

Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außerge-
wöhnliche Belastung 
Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 entrich-
tete Zahlung i. H. v. 3.000 € als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Die Zahlung hatte das Paar an 
den in Brasilien lebenden Vater der Ehefrau als Un-
terhaltszahlung geleistet. Im Mai 2011 überwies das 
Ehepaar dem Vater erneut 3.000 €. Das Finanzamt 
sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung für den 
Zeitraum von Dezember 2010 bis April 2011 an und 
ließ in 2010 lediglich einen anteiligen, auf Dezem-
ber 2010 entfallenden Betrag als außergewöhnliche 
Belastung zum Abzug zu. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts. Unterhaltszahlungen sind nach ständi-
ger Rechtsprechung nur insoweit zum Abzug zuge-
lassen, als sie dem laufenden Lebensbedarf des Un-
terhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum die-
nen. Zwar können auch nur gelegentliche, z. B. nur 
ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, Unter-
haltsaufwendungen sein. Eine Rückbeziehung der 
Zahlung auf einen vor dem Monat der Zahlung lie-
genden Zeitraum ist jedoch grundsätzlich ausge-
schlossen. Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlun-
gen, soweit sie zur Deckung „laufender“ Bedürfnisse 
für eine Zeit nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums der Zahlung geleistet werden. 
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Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
kann zu gewissen Härten führen. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass die volle Abziehbarkeit von 
Unterhaltsaufwendungen durch eine zweckmäßige 
Wahl des Zahlungszeitpunkts sichergestellt wird. 

Zur Besteuerung von Liquidationszahlungen nach 
Auflösung einer Stiftung 
Die Auszahlung des Liquidationsvermögens einer 
Stiftung an den Berechtigten gehört nicht zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Nach dem Tod eines Stifters beschloss der Stiftungs-
vorstand die Auflösung der Stiftung und die Aus-
zahlung des Stiftungsvermögens an die Tochter als 
Erbin. Die Zahlung wurde als schenkungsteuerliche 
Zuwendung erfasst. Das Finanzamt unterwarf diese 
Zahlung auch der Einkommensteuer. 
Grundsätzlich gehören nur die Beteiligungserträge 
einer bestehenden Stiftung – sprich die Verteilung 
des im Rahmen des Stiftungszwecks erwirtschafte-
ten Überschusses an „hinter einer Stiftung stehende 
Personen“ – zu den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen. Zahlungen aufgrund der Liquidation einer Stif-
tung sind nicht wirtschaftlich vergleichbar mit Ge-
winnausschüttungen. Sie haben vielmehr den Cha-
rakter von Kapitalrückzahlungen, ähnlich den han-
dels- oder steuerrechtlicher Zahlungen aufgrund 
einer Herabsetzung von Grund- oder Stammkapital. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Anwendung der Fahrtenbuchmethode nur bei be-
legmäßigem Nachweis aller Aufwendungen 
Ein Arbeitnehmer eines Konzerns beantragte im 
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung für die 
private Nutzung und für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte mit seinem Dienstwa-
gen die Anwendung der Fahrtenbuchmethode. Die 
dem Fahrzeug zuzuordnenden Aufwendungen 
konnte er nicht durch einzelne Belege nachweisen. 
Die Fahrzeugkosten des umfangreichen Konzern-
fuhrparks wurden nicht den einzelnen Fahrzeugen 
direkt zugeordnet, sondern im Wege des Umlage-
verfahrens auf alle Fahrzeuge verteilt. 
Das Finanzgericht München lehnte die Anwendung 
der sog. Fahrtenbuchmethode ab, da der lückenlose 
Nachweis über die für das Fahrzeug entstandenen 
Aufwendungen nicht geführt worden ist. Die nur in 
einer Summe mitgeteilten Kosten und teilweise nicht 
individuell ermittelten Werte sind nicht berücksich-
tigungsfähig. Die Gesamtkosten sind durch einzelne 
Belege lückenlos nachzuweisen. Schätzungen, auch 
Teilschätzungen, oder eidesstattliche Versicherun-
gen ersetzen nicht den Belegnachweis. 

Schadensersatz wegen überhöhter Einkommen-
steuerfestsetzung ist kein Arbeitslohn 
Ein Arbeitnehmer führte für seinen Dienstwagen ein 
Fahrtenbuch, das vom Finanzamt als nicht ord-
nungsgemäß verworfen wurde. Die in der Folge zu 
Recht angewendete 1 %-Regelung führte zu einer 
höheren Steuer, als sie bei der Anerkennung des 
Fahrtenbuchs entstanden wäre. Trotz eines Mitver-
schuldens des Arbeitnehmers erkannte die Haft-
pflichtversicherung des Arbeitgebers einen Scha-
densersatzanspruch des Arbeitnehmers an, dem sie 
im Vergleichsweg nachkam. Das Finanzamt behan-
delte die Zahlung als Arbeitslohn und unterwarf sie 
der Einkommensteuer. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass kein Arbeits-
lohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer einen Schaden ersetzt, den dieser infolge 
einer Pflichtverletzung des Arbeitgebers tatsächlich 
erlitten hat. Das ist bei einer vom Arbeitgeber verur-
sachten überhöhten Einkommensteuerfestsetzung 
beim Arbeitnehmer der Fall. Der in diesem Zusam-
menhang geleistete Schadensersatz dient dem Aus-
gleich einer Vermögenseinbuße, die nicht in der Er-
werbs-, sondern in der Privatsphäre eingetreten ist. 
Der Arbeitnehmer muss die Pflichtverletzung und 
die dadurch verursachte Erhöhung der Einkom-
mensteuer im Zweifel nachweisen. Er muss auch 
darlegen, dass die Ersatzleistung dem Ausgleich des 
Schadens dient. 

Zufluss des Arbeitslohns bei Erhalt von Tankgut-
scheinen vom Arbeitgeber für mehrere Monate im 
Voraus 
Werden einem Arbeitnehmer Tankgutscheine für 
mehrere Monate im Voraus überlassen, gilt der ge-
samte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine 
als zugeflossen. Das ist auch dann der Fall, wenn 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Ver-
einbarung getroffen wurde, dass pro Monat immer 
nur ein Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 € 
(Sachbezugsfreigrenze) eingelöst werden darf. Das 
Finanzamt vertrat in einem solchen Fall die Auffas-
sung, dass die Sachbezugsfreigrenze überschritten 
sei und unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der 
Pauschalsteuer von 30 %. 
Das Sächsische Finanzgericht bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Der Zufluss beim Arbeitneh-
mer erfolgte bereits mit Übergabe des Gutscheins, da 
der Arbeitgeber ab diesem Zeitpunkt keinen Einfluss 
mehr darauf hatte, wie der Gutschein verwendet 
und wann er eingelöst wird. Die Vereinbarung zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist lediglich 
arbeitsrechtlich von Bedeutung und hat keinen Ein-
fluss auf die steuerliche Beurteilung. 
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►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Kein Wechsel von der degressiven Abschreibung 
zur Abschreibung nach der tatsächlichen Nut-
zungsdauer 
Wählt ein Steuerpflichtiger die degressive Gebäude-
Abschreibung, so macht er eine Abschreibung für 
Abnutzung nach fallenden Staffelsätzen geltend. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein spä-
terer Wechsel von der degressiven Abschreibung hin 
zu einer Abschreibung nach der tatsächlichen Nut-
zungsdauer nicht möglich ist. Durch die Wahl der 
degressiven Abschreibung entscheidet sich der Steu-
erpflichtige bewusst für eine typisierende Form der 
Abschreibung, bei der die tatsächliche Nutzungs-
dauer des Gebäudes keine Rolle spielt. Dies stellt 
eine Rechtsvereinfachung dar. Diese tritt aber nur 
dann ein, wenn die Wahl der Abschreibung über die 
gesamte Dauer der Abschreibung beibehalten wird. 

Betriebskosten müssen nach tatsächlicher Wohn-
fläche abgerechnet werden 
Für die Berechnung der Betriebskosten ist die tat-
sächliche Wohnfläche und nicht die im Mietvertrag 
angegebene Wohnungsgröße entscheidend. Dies hat 
der Bundesgerichtshof in Abkehr von seiner bisheri-
gen Rechtsprechung entschieden. Demnach war bei 
der Berechnung der Betriebskosten eine Abweichung 
der Wohnfläche erst dann zu berücksichtigen, wenn 
diese mehr als 10 % der im Mietvertrag vereinbarten 
Wohnfläche betrug. 
Im entschiedenen Fall ging der Mietvertrag von 75 
qm Wohnfläche aus, tatsächlich betrug diese 78 qm. 
Der Vermieter legte bei der Betriebskostenabrech-
nung die größere Wohnfläche zugrunde. Dies hielten 
die Mieter für unzulässig. 
Nach Ansicht des Gerichts hat der Vermieter die 
Abrechnung zutreffend auf der Grundlage der tat-
sächlichen Fläche abgerechnet und der vertraglich 
vereinbarten Wohnfläche bei der Abrechnung keine 
Bedeutung beigemessen. Mieter dürfen nur insoweit 
mit Kosten belastet werden, als es ihrer tatsächlichen 
Wohnungsgröße entspricht. Die Gesamtschau bei 
den Betriebskosten erfordere eine interessengerechte 
Verteilung nach objektiven Abrechnungsmaßstäben. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familien-
heim bei krankheitsbedingtem Wohnungswechsel 
innerhalb des Hauses 
Eine Mutter zog krankheitsbedingt vom Oberge-
schoss ins Erdgeschoss ihres Zweifamilienhauses. 
Ihre Tochter bezog das Obergeschoss, auch um die 
Mutter pflegen zu können. Drei Jahre später verstarb 
die Mutter. Die Tochter wurde Alleinerbin. Sie ver-
mietete die von der Mutter zuletzt bewohnte Woh-

nung an ihre Söhne. In der Erbschaftsteuererklärung 
beantragte sie die Steuerbefreiung für ein Familien-
heim. 
Das Finanzgericht München sah die Voraussetzun-
gen zur Steuerbefreiung als nicht gegeben an. Die 
Steuerbefreiung setzt voraus, dass ein Kind als Erbe 
die vom Erblasser genutzte Wohnung selbst nutzt. 
Die Vermietung, hier: der Wohnung im Erdgeschoss, 
an Kinder der Erbin ist keine Eigennutzung. 
Auch eine Steuerbefreiung für die im Obergeschoss 
gelegene Wohnung kam nicht in Betracht, da die 
Wohnung der Tochter unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen wurde. Eine unentgeltliche Nutzungs-
überlassung ist aber keine Eigennutzung. 
Die Steuerbefreiung für ein Familienheim ist auch 
möglich, wenn die Wohnung von der Erblasserin 
aus zwingenden Gründen unter Aufgabe des eige-
nen Hausstands nicht mehr selbst genutzt werden 
kann. Ursächlich hierfür können u. a. krankheitsbe-
dingte Umstände sein. Auch diese Steuerbefreiungs-
gründe lagen nach Auffassung des Gerichts nicht 
vor, da die Mutter den eigenen Hausstand nicht auf-
gegeben, sondern mit dem Wohnungswechsel nur 
ins Erdgeschoss verlagert hatte. 

►UMSATZSTEUER 

Berichtigung einer Rechnung bei unrichtigem Um-
satzsteuerausweis 
Eine Grundstückseigentümerin verpachtete ein be-
bautes Grundstück zum Betrieb eines Pflegeheims an 
eine Gesellschaft. Die Einrichtungsgegenstände stell-
te sie der Gesellschaft mittels eines gesonderten Ver-
trags zur Verfügung. Die Grundstücksverpachtung 
behandelte sie als steuerfrei, während sie für die 
Vermietung der Einrichtungsgegenstände Umsatz-
steuer in Rechnung stellte. 
Später beantragte sie, die Umsatzsteuer herabzuset-
zen, weil die Überlassung der Einrichtungsgegen-
stände als Nebenleistung zur steuerfreien Verpach-
tung ebenfalls steuerfrei sei. Sie teilte dem Finanz-
amt weiterhin mit, dass sie die bisherige Abrech-
nung gegenüber der Gesellschaft berichtigt habe und 
forderte die Erstattung des sich aus der Rechnungs-
berichtigung ergebenden Betrags. Das Finanzamt 
verweigerte die Erstattung, weil die zu hoch ausge-
wiesene Steuer nicht an den Leistungsempfänger 
zurückgezahlt wurde. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. 
Wer als Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Steuerbetrag ausweist, kann seine Rechnung 
berichtigen. Für eine wirksame Rechnungsberichti-
gung muss der Unternehmer darüber hinaus die zu 
viel vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungs-
empfänger zurückzahlen, da er ansonsten doppelt 
begünstigt wäre. Die Rückzahlung kann auch im 
Wege der Abtretung und Verrechnung erfolgen. 


